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ANFRLU 

der Abgeordne ten Dr. Feurs tcdn, Regensburger 

und Genossen 

an den Bu.ndesminister f'Hr Finanzen 

betreffend die Befreiung des O:fenheizöls und des 

Diesel~ls, das zum Betrieb von Haschinen im RnhInen 

. der Almidrtschaft vcrwendet wird, von der Mineral­

ölsteuer 

Auf Grund der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmun­

gen unterliegt das sogenannte Ofenheizöl der Bundes­

mineralHlsteuer. Die Mittcl hierfUr sind im wCDent­

lichen für den Straßenbau zi.,reckeebundon. Von verschiecle-

.. nen Organisationen irurde daher schon mehrmals eine 

Befreiung von der Bundesmineralölsteuer fUrOfen...1teizö1 

gefordert. 

Auch das Dieselöl t das fUr den Bf~trieb von. Maschinen 

. im Rahmen der Beidrtschaftung von Almen verwendet 

- werden muß, ist mit der Bundesmineralölsteuer belastet, 

obi ... ohl keinerlei Abnützung von straßen durch diese 

Maschinen er:folgto 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an 

den Bundesmin:tste-r für Finanzen folgende 

Anfrage: 

Werden Sie bei der nächsten Novellierung des Bundes­

mineralölsteuergesetzes eine Befreiung des Ofenheiz­

öls u-~d des Dieselöls, das für Maschinen die für die 

Bewirtschaf'tung von Almen verwendet werden, von der 

Bundesmineralölsteuer vorsehen? 
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